
der Sünde, schwerer und äßlicher., behandelt werden. Moral ıst Lebens-
7 moral, nicht Beichtmoral. Es darf uch nıcht einseitig auf die Lebens-

formung des einzelnen gesehen werden. uch Dinge, die den einzelnen
betreffen, w1e der Beruf, sind NUur 1m Zusammenhang mı1ıt den (Jemeinschaften
Z verstehen, iın denen und für die der Beruf ausgeübt wird Kıinselitig ist
P  e auch, NUur VO.  5 Pfiichten sprechen: Pflichten Gott, S1C.  h

A selbst und den Nächsten. Eine solche Grundauffassung wird dem Ethos
des christlichen Lebens nıcht gerecht. ie seelsorgliche Betreuung nımmt,
wein sS1€e der natürlichen Entwicklung folgt, ihren Ausgang von der Ha-
milie, die wieder iın S1C.  h nıchts Starres ıst, sondern die Abfolge der (z;ene-
ratıonen verkörpert. Alles Starre, wW1€e den Büchern vorgetragen wird,
erfaßt nıcht das unaufhörlich dahinfließende Leben Den Seelsorger kann

nıcht befriedigen, wWweninn dem Schulkind mechanisch eInNe ulle VOoxn
Definitionen eingeprägt wırd, die CS ohl nachsprechen, ber nıcht VeTr-
stehen ann, In der ehre VO  S der Sıunde wıird weıthin 1€e heutige Kiınder-
psychologie kaum beachtet. Iie Bedingungen ZULC Todsünde sind den
verschiedenen Altersstufen ANZUPASSCH. Zum Begehen einer wirklichen
Todsünde ist doch eiıne geWI1sSe Reite des Jugendlichen notwendig, un INa
wırd in der praktischen Seelsorge darüber nachdenken, ob Stelzenberger
recht hat, der meınt, eın normales Kınd se1 VOTLF seinem zwoölften Lebensjahr
AU eiıner Todsünde Sar nıcht fähig. Kirche und Staat, denen die KFamıilıe
lebt, wırken ZU.  en Formung des jungen Menschen Schule,
Betrieb, Lehre, Arbeitsplatz. KErst diesen Voraussetzungen lassen
S1C.  h die Beziehungen zwıischen Mensch und Mensch richtig verstehen.
Von da aus erg1ıbt sıch der Einblick iın 1€ Verwirklichung der sıttlichen
VWerte im Leben des einzelnen. Die meısten VWerte stehen Ja ohnehin
Bezıehung ZU. Nächsten, w1€ Wahrheıt, Ireue, Gerechtigkeit, Hilfs-
bereitschaft, hre, Reinheit, Stellung ZU Geschlechtsleben. Es ist ja
SANZ UL, einmal diese Fragen ihrer systematischen Zusammenstellung

untersuchen; das Leben würtelt alle VWerte und alle Stellungnahmen
durcheinander. Kıs braucht 1mMm Seelsorger e1in. wachsames Auge, die
verschiedenen Seiten in der christlichen Siıttlichkeit einNes Menschen
richtig beurteıulen. Hs ware eine harmlose Vereinfachung, zu glauben,
daß der einfache, nıicht besonders geschulte Gläubige auf rund seines
Beichtspiegels imstande waäare, wirklich sSe1n Sseelenleben klar erkennen
und darstellen können. Im welthchen ericht werden SaNz bedeutungs-
lose Prozesse ber Lappalıen geführt mIıt einer Genauigkeit, die wıichtigerer
Sachen würdig ware. Da, sich 1€ Heilsaufgabe handelt, bedarf
CS noch eıner viel größeren Sorgfalt.

Sıchere G(GGrundsätze ZUTE Durchführung der Heilsaufgabe ın der heutigén
Zeıt enthalten die umfangreichen Bände mı1ıt den Ansprachen des VersStLOr-
benen HIl. Vaters Pius XI! die verschiedensten Berufsstände. Sie zeigen,
W1€ 1€ eWw1g gültıSCchH Wahrheiten der Offenbarung auf die Gegenwartanzuwenden sind.



Zum Rechtscharakter der theologischenLehranstalte
In Österreich

Von Dr. Johann Steiner, Pölten

Entstanden der eigentlich DUr wıedererstanden der nachjosephi-nıschen Ara)), haben sıch die Osterreichıschen theologischen Lehranstalten
nıcht 1Ur ach außen immer mehr entfaltet und organısıert, sondern auch Siıhrer Kigenart ımmer mehr herausgebildet und gefestigt, SO daß heute
die Fra nach ihrem rechtlichen Charakter wohl als eindeutig geklärtgelten darf. Man wırd dabei der Klarheit halber die orundsätzliche Fragevoranstellen mussen un annn EeTsSt die praktische und rechtspolitische
Frage nach der Verleihung eines J'itels stellen und beantworten können.

Voraussetzung für jede ruchtbare Erörterung kann 1€ est-
stellung se1n, die heute 1im Bereich der freien Welt unbestritten, jaallgemeın anerkannt ist, daß die Ausbildung des Priesters und Theologeneigenrechtlich und ausschließlich eINe Angelegenheit der Kırche IsSt
un DUr sSe1in kann, die 1er mıt Recht einen Herzbezirk ihres gottgewolltenKigenlebens sıeht und sıchert, den uch der moderne, freie Staat ihr
unangetastet 1ä0ß+2 HKıs wırd Iso in dieser Frage iın erstier L  in1e, wenn schonnıcht ausschließlich das kirchliche, allgemeiıne der partikuläre, Recht
befragen se1N, SsSoWweılt nämlich nıcht der Staat, eLwa als Rechtsträgerder Eirhalter, eine Mitspracherecht besıitzt. Nun handelt S1IC  h bei den
theologischen Lehranstalten Osterreich reın kirchliche Anstalten.
Ihre Krrichtung und Organisation Ist ausschließlich Sache der Kirche
bzw. der „zuständıgen kırchlichen Stellen“3). Der Staat anerkennt uch das
„Mecht der katholischen Kıirche, 1m Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze,Dekrete un Anordnungen erlassen; wıird die Ausübung dieses KRechtes
weder hindern och erschweren“‘‘4 Wenn Iso die Kıiıirche ihre theologischenLehranstalten als Hochschulen errichtet und organısıert, ıst das eıne
Angelegenheit der Kırche, in 1€ ıhr der Staat nıcht dreinreden wıll noch
uch 1Ur wollen kann, da Ja uch das Staatsgrundgesetz 1 Art. erklärt
„Jede gesetzlich anerkannte Kırche und elS10059esellschaft ran©und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig.“Daher wird INa  > eine Formulierung der Frage wWw1€?: ;„‚Kann ein
Ortsordinarıu ach österreichischem KRecht eıne Diözesanhochschule
errichten seine begründeten Bedenken anmelden mussen. Denn
errichtet die theologische Lehranstalt, WE e1Ine kırchliche Anstalt, nach
kirchlichem Recht, das der Staat als Satzung respektiert ınd
anerkennt. Und wenn diese errichtete theologische Lehranstalt ach
ırchlichem Recht eine Hochschule ist und als solche bezeichnet wiırd,ıst das wıederum eine A.ngelegenhgit, der INa  5 der Kırche T ohl-

älteren Geschichte: Zschokke, Die theol. Studien Anstalten der kath Kirche
iın Österreich, ıen 1894, 432 —472; 482 —515

Can 1352 C:L6 und die dort verzeichneten uellen; dazu aus uestier eıt Konkordat
mıt dem Deutschen KReich Art 2 > AAS XXV (1933) 400 eOs Konk. mıt I1tahen Art 3 9 AAS X XI
(1929) 2902 Konk. mıt Spanien Art XXX, l’ AAS D @ © Q (1953) 647

°) Österr. Konk Art. V, 1: Can. 1354 .1
5 Österr. Konk Art, I’

13*
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Qerbürgtes Recht lassen und nıcht den Staat bemühen soll un braucht.
D  1€ Kıirche hat Hochschulen un Universitäten des Abendlandes gegründet,
ja eigentlich geschaffen, lange VOLr dem Staat. S ol ıhr das N in Osterreich
als Recht aberkannt se1IN, uch WeNnn S16 das Nur iıhrem eıgenen, inneren
Rechtsbereich Cut

ach dieser grundsätzlichen Klarstellung muß 1€ Frage beant-
werden: Hat die Kırche schon bısher ıhre theologischen ehr-

anstalten aqals hule aufgebaut und angesehen Daß die Kıirche
den Termmus und Lypus der „Hochschule“ überhaupt kennt und ıhrer
Praxıs durchführt, ist offensichtlich. Im Can. 1375 (T proklamıert S1e

als T KRecht, Schulen jeglicher Art, nıcht NUur Elementar-., sondern uch
Mittelschulen un Hochschulen (scholas superiores) errichten. J]iese
„scholae superlores” werden den Elementar- un Mittelschulen gegenüber-
gestellt, bauen offensichtlich auf ihnen auf, seizen S1E in Lehre und FWor-
schung fort und vollenden den Aufbau des Schulwesens. Hs annn Iso
Sar kein Zweitel bestehen, daß mıt ihnen Hochschulen 1m eigentlıchen
Sinne gemeımnt sınd®). KHıs ist Iso damıt Nn der Ausdruck und Begriff
„Hochschule” getroffen, W1€e SeIt dem Jahrhundert besonders der
statıstischen und sonstigen Wachsprache Z7U Sammelbegriff geworden ist
für die Universıtäten und alle verwandten, auf der Mittelschule aufbauenden
Anstalten. die der wissenschaftlichen Lehre und Horschung gewıdmet sSind.
Ahnlich umschreibt uch das österreichische Hochschul-Urganisations-
SESCLZ (HOG VOo 1955 Charakter und Aufgaben der (staatlichen)
Hochschulen 1m (2) ”  1€ Hochschulen dienen der wissenschattlichen
Forschung und ehre Die wıissenschaftliche Lehre umfaßt insbesondere
uch die wissenschaftliche Berufsausbildung, die Vermittlung einer
höheren Allgemeinbildung und 1€ Heranbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses®).” i)a der Ausdruck „schola superior” ım heutigen Sprach-
empfinden viıelfach, w1e deutsches „HMöhere Schule”, den (Gedanken

eine Schule ım Kange einer Mittelschule anklıngen läßt, wird gelegent-
lich in kirchlichen Dokumenten och eigens betont, daß mıiıt diesem Aus-
druck eiıne Schule im Universiıtätsrang gememınt ist”

Im einzelnen sind 1€ Bezeichnungen für kirchliche Schulen im Hoch-
schulrang och sehr verschieden, ja uneinheitlich, entsprechend ihrem
mannigfaltigen geschichtlichen Werden, ihrer verschiedenen Struktur und
dem abweichenden Sprachgebrauch der Länder. Neben „Universitas”
und „Facultas”, die nıcht einmal all Hochschulen mit Promotionsrecht
umfassen®), kommen die Bezeichnungen: „Magnum Athenaeum“”, „Magnum
Lyceum“”, „Colle 1um“”, „Ddemmarıum ”, „Institutum“ vor?

Spezıell für die kirchlichen Universıtäten und Fakultäten gibt die
Konstiıtution „Deus sc1enti1arum Dominus“ eine Begrifisum-
sphreibung un Art Legaldefinition 1Mm Art „Universitates Facul-

Köstler, Wörterbuch Z Codex Juris Canonicı, 321 „Schola”.
GB 1955, Nr. 154, 818
Konk. mıt Polen, Anmerkung Art. VILL, AAS XVII (1925) D
Vgl L1 (1959) 402 Verleihung des Tıtels „Universıitas” das Pontificium Atheflaeum

Lateranense.
AAS VI (1914) 340 Motuproprio Pius X „Doctorıis Angelici” ; AAS 111 (1916) 156;

Kespons1i0 der de 5em. et stud. Univ. ad Dubia4
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tates EG ecclesiasticorum eae SUNLT, QUaC auctoritate Sanctae
Sedis ad disciplinas SACTAaSsS vel CcCu Sacrıs tradendas vel excolen-
das Instituuntur, Cu lure conferendi gradus academicos*°).“ So SIN  d Iso
die kırchlichen Universitäten und Hakultäten u eiINe Art, freilich die
hervorragendste und umfassendste, dieser Gattung „Hochschule“ des
Can 1375 } und VOo ihrer Krrichtung, und U VO dieser, handelt
Can 1376

Haben iNu 1€ Phil.-theologischen Lehranstalten, denen die Kırche
Osterreich ihre Priester heranbildet, ach kıiırchlicher Auffassung und

1m Sinne des iırchlichen KRechtes den hang und Charakter einer Hoch-schule uch daran annn kein Zweiftel SECe1N.,
Dafür spricht schon die Terminologie des Kodex ID wird doch

niemandem 1 Ernste einfallen, sS1€e als Elementar- der Mittelschulen
1im iınne des Can 1375 CT Zzu klassıfizieren. Deren Besuch ist ja dem
Studium an den theol Lehranstalten VOraAausSsSCcSaNSch, Ja das Abschluß-
und Reifezeugnis der Mittelschule wıird für den Eıintritt sS1ie pflichtigverlangt!!). Also bleibt DUr das driıtte übrig: schola superi0r, Hochschule.
Dem entspricht uch der allgememmnrechtliche Typus des Semıinarıum
malus. uch dieses wird dem Seminarıum minus „PCO pueris Ltterarum
sc1ıentı1a imbuendis“ (can. 1354., G1 . Can.,. 1364, Z00)% Iso der
humaniıstischen Mittelschule, gegenübergestellt und damıiıt einwandfrei als
schola super10r, als Hochschule deklariıert.

ber uch WEenNnn INa sich die Sache und die Praxıs der sırche
hält, wiıird INa ZUTF Ansıcht gelangen, daß 1€ Phil.-theol Lehranstalt
1mMm ınne der Kıirche eıne Hochschule ist und U  bn eiıne solche SE1IN kann
Dieser 1yp hebt S1C.  h VOo T'yp „Mittelschule“ ab einma! durch seiıne
Voraussetzungen, eben Hochschulreife in der entsprechenden Form;
seinem Inhalt Phiılosophie und Theologıe ausgereift wissenschaftlicher
Darlegung un Forschung ach der Vorschrift des kirchlichen (zesetz-
buches, Can 1365 Schließlich ın seinem 1el unmiıttelbare und letzte
tachliche Ausbildung des T'heologen und Priesters. Alle anderen Merkmale,die mMa eLwa och vermıssen könnte, sind entweder willkürlich der
sekundär, W1€e ehr- uıund Lernfreiheit, körperschaftliche Urganisationsiorm.Selbhst das Promotionsrecht erscheımt nıcht als wesentlich ZU Begriffder Hochschule. Die Verleihung der Doktorwürde 1st Ja nıcht mehr ein
Befähigungsnachweis für den Universitätslehrer, azu mußte schon u,. A,
der Dr habiıl eingeführt werden, sondern die Verleihung eines akade-
mischen Titels, dessen ursprünglicher Sınn des wıssenschaftlichen Be-
fähıigungsnachweises durch die breite Verleihung uch Anwärter für
praktische Berufe weıthin Bedeutung verloren hat.Man wird also
aum können, daß die Promotion eın Ziel sel, das erst als solches
eine Schule ZU. Range einer Hochschule erhebe. uch der Staat betrachtet
die Promotion nıcht als Zael seiner Hochschulen. VWiıe viele verlassen doch

10) X XII (193i) 247
11) „Zum Studium der 1 heologie den theologıschen Lehranstalten können der Regel‘NUur jene zugelassen werden, welche eın humanistisches Gymnasium der eıne gleichwertige An-

stalt mıt genügendem Erfolge absolvıert haben‘“; Beschlüsse der Generalversamml des Oster-
reichischen Kpiskopates Wien VO. Nov. 1901, I 1 ın AkathK R (1906) 255



ohne Promotion unseré staatlichen Hochschulen! Wird man deswegen
sagen können, daß s1e das Lehrziel der Hochschule nicht erreicht haben ?
S®ßo erwähnt denn uch das Öösterreichische HOG seinem 1 der
„Charakter und Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschulen“ umschreibt,
das Promotionsrecht mıt keinem Wort.

Tatsächlich besteht auch eine Reihe VO. theologischen Lehranstalten
ohne Promotionsrecht, die doch., un iıhrem Titel, den Namen
„Hochschule” führen und be1i denen uch der Staat 1€Ss ausdrücklich
anerkennt oder selbst durchführt. Sößo besteht Bayern eine eihe9
theologischer Hochschulen“; fünf davon sind staatlıch: Freising, Passau,
Regensburg, Dillingen und Bamberg; eine bischöflich: Eichstätt?!?). 1€e
Dozenten diesen Lehranstalten sıind SEeIT 18391 als bzw O, Hochschul-
professoren eingereiht. eıt 1923 führen diese Lehranstalten der
bısherigen Bezeichnung „Lyzeum“” den Titel „Phil.-theologische Hoch-
schulen“. Obwohl Iso diese Lehranstalten kein Promotionsrecht besitzen.,
führen S1e kirchlicherseits w1€e staatlicherseits ihrem Namen den
Titel „Hochschule”, und nıemandem fällt eın, ihnen diesen Kang un
Titel streit1ig machen.

Ahnlich ist Frankfurt s Maın, St G(eorgen. Diese Phil.-theolo-
gische Lehranstalt, die VOoO Bischof VO Limburg 1926 errichtet wurde
un VO  S den Jesuuıten geführt wird, besıitzt ke  1ın Promotionsrecht!3? führt
ber schon ihrem offiziellen Namen den Titel „Phil.-theol. Hochschule‘14),
und niemandem, uch nıcht dem preußischen Staat, dessen G(Gebiet
sS1e Ja errichtet wurde un bestand, ist eingefallen, ihr diesen abzuer-
kennen oder uch DUr anzustreıten. Im Gegenteil, sS1Ee wurde schon 1926
durch das preußische Ministerimum un 1929 durch das preuß_ische Kon-
kordat anerkannt.

Als besonders instruktives Beispiel se1l noch die Philosophisch-theo-
logische Hochschule in Paderborn angeführt. Diese War Stelle der auf-
gehobenen ehemaligen Jesultenuniversıität als „Phil.-theol. Lehranstalt“
ohne Promotionsrecht erstanden. Am März 1917 verordnete annn der
Bischof VO  > Paderborn Zustimmung des preußischen Kultusmimisters,
daß die bisherige „Lehranstalt” fortan die Bezeichnung „Bischöfliche

Das WAÄAdr, ohl-philosophisch-theolo ische Akademie“ führen solle*!®)
gemerkt, och staatskirchenhoheitlichen Ara VOL der W eimarer
Verfassung. In den Statuten der „FErzbischöflichen hilosophisch-
theologischen Akademie Paderborn“ VOo Jahre 1955 IST ausdrücklich
festgehalten: „Art. Die Datzung der Akademie © ents richt den
Grundsätzen für den deutschen theologischen Hochschulunterricht!® .

©ö werden daher uch der staatlıchen und kırchlichen
die theologischen Lehranstalten ausdrücklich als Hoch-

12) ‚Ch 5 D vgl W egwelser durch das katholische Deutschland 1955, Würzburg, L79:
Konkordat mıiıt Bayern Art. 4) AAS XVIL (1925)

Wohl ber die se1ıt 1950 mit iıhr verbundene theol. YFakultät der deutschen Jesuiten;
4! 258

14) K* 4, 91; W egweiser durch das kath Deutschl. 1955, f} 179, vgl 180; Vertrag mıt
Preußen 1 9 XXI (1929) 531

15) Akathk6 R (1917) 467
18) Hıllıng, Die Statuten der E*-zbischöfiichen phil-theol. Akademie Paderborn
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schulen bezeichnet oder unter diesen Begriff subsumiert. Freilich
InNna  > diese Bezeichnun %  ® da S1C.  h bei den theologischen Lehranstalten

eine spezifische Schöpfung des mitteleuropäischen partıkulären Rechtes
handelt, nıcht den Dokumenten des allgemeinen Rechtes suchen dürfen,sondern die Quellen des partıkulären Rechtes befragen mussen, VOLr allem
die Konkordate m1T solchen Ländern.

Konk mıt Baden Art VIL 29 wiıird eın Geistliicher Z Ordinarıus
VWeihbischof R bestellt werden., wenn c) eın mindestens

dreijähriges philosophisch-theologisches Studium einer deutschenstaatlıchen oder einer deutschen kirchlichen Hochschule der einer
päpstlichen Hochschule Rom zurückgelegt hat (in un  @  alta secuola ger-
manıca dello Stato un  z  alta scuola eccles1astıica (+ermanıa
in un ’alta scuola Pontifhecia Roma)1!7).” Also werden die theologischenLehranstalten hne Promotionsrecht (denn 1U  b solche hat damals als
„kirchliche” Deutschland gegeben) nıcht den staatlichen theolo-
gischen akultäten praktisch gleichgestellt, sondern ausdrücklich als
„Hochschulen“ bezeichnet. Und einer Anmerkung ZU. of fiziellen Ver-
LragstexXt wird och ausdrücklich beigefügt: ”  1S verbis ‚alta seuola ecele-
s1iastıca“ intelliguntur ium Instituta Dioecesana LUmM Instituta Ordinum

Congregationum relig10sarum1!8),“ E  ıne wichtige Eirklärun: ZU kırch-
lichen wWw1€ uch staatlıchen Termimologie diesem Bereich! Das Konkordat
mı1ıt Bayern gebraucht nıcht Nur wıederholt für die Philosophisch-theolo-
gischen Lehranstalten ohne Promotionsrecht ungescheut 1e ihnen
stehende Bezeichnung „Philosophisch-theologische Hochschulen“ „Acca-
demie nlosofico-teologiche“ (Art U, 4), sondern bezeichnet uch allgemeın1€ bischöflichen theologischen Lehranstalten als „bischöfliche Hochschulen.”

Sl „Im Hinblick wıird die Kırche der Leıtung und Verwaltungder Diözesen Sowl1e der Pfarrseelsorge 1Ur Geistliche verwenden,
1€ C) die VO  > der Kırche vorgeschriebenen philosophisch-theologischenStudien einer deutschen staatlıchen Hochschule der einer
Bestimmungen des . 1365 Cod Iur Can entsprechenden deutschen
bischöflichen Hochschule (in un/’alta scuola germanıca vescoviıle der

einer päpstlichen Hochschule Rom erfolgreich zurückgelegt haben!?).“uch der Vertrag (Solenne Convenzione) mıiıt Preußen behält diese 'Ler-
minologie eindeutig bei Q, 20 ja erhebt den Hochschulcharakter
der theologischen Lehranstalten einer grundsätzlichen FWForderung im
Ärt I2 „Ner Erzbischof VO  5 Paderborn und die Bischöfe VO  5 AIrıer ®S 5

sind berechtigt, in ihren Bistümern eın S®eminar ZULT wıissenschaftliichen
Vorbildung der Geistlichen besitzen. Der Unterricht diesen Semıinaren
wırd ebenso w1€e den kirchlichen Vorschriften dem deutschen theologischenHochschulunterricht entsprechen (corrisponderä a insegnamenteologico nelle Ite scuole tedesche)?°).“

Einen analogen Ausdruck gebraucht uch das Konkordat mıt dem
VOoO.  - 1955, ın AkathK R 127 (1955—1956) 445,

17) XXV (1933) 1834
Ebd Anm.
AAS XVII (1925) 5

20) AAS XXI (1929) 531

C



D:(92SA  272 Stemer, Zum Rechtscharakter dertheolog1gchenLehranstalten in Östernelch .  Deutschen Reich im A1't 14: ‚;. . Kat£ofische Geis'tlicht% die in Deutschland  ein geistliches Amt bekleiden,  müssen .. .c.) auf einer deutschen  staatlichen Hochschule, einer deutschen kirchlichen akademischen Lehr-  anstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom ein wenigstens drei-  jähriges philosophisch-theologisches Studium abgelegt haben (in un’alta  scuola germanica dello Stato od in un’ istituto accademico germanico  ecclesiastico od in un’alta scuola Pontificia in Roma)?!)  'Gß  So ist also in  den neueren Konkordaten mit den deutschen Staaten nicht nur der Hoch-  schulcharakter der theologischen Lehranstalten eine selbstverständliche  Voraussetzung, sondern die Vertragspartner gebrauchen auch für sie wie  selbstverständlich die Bezeichnung „Hochschule“ und analoge Namen,  ohne damit erst eine Neubenennung oder Titelverleihung vornehmen zu  wollen.  Im übrigen ist es wenigstens in der Bundesrepublik Deutschland  spätestens seit dem 2. Weltkrieg ein immer mehr selbstverständlich ge-  übter Brauch geworden, die theologischen Lehranstalten der Diözesen und  Orden auch in ihrem Titel als „Kirchliche Hochschulen“ zu bezeichnen.  So der halboffizielle „Wegweiser durch das katholische Deutschland 1955“  im Einvernehmen mit dem Zentralkomitee der  („herausgegeben  Deutschen Katholiken“), der S. 179 f. fünf „Staatliche Philosophisch-  Theologische Hochschulen“, sieben „Kirchliche Philosophisch-Theologische  Hochschulen für den Diözesanklerus“ und 27 „Kirchl. Phil.-Theol. Hoch-  schulen für Ordensleute“ aufzählt. Auch die fünf evangelischen theolo-  gischen. Lehranstalten, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland  neben den staatlichen evangel. Fakultäten entstanden sind, führen  ausnahmslos die Bezeichnung „Ev. kirchliche Hochschulen“??).  Man möchte demnach meinen, daß ein ähnlicher Vorgang in Österreich,  wo die kirchenrechtlichen Verhältnisse ähnlich liegen und der Sprach-  gebrauch analog ist, auf keine nennenswerten Schwierigkeiten stoßen sollte  und eine Umbenennung auch nicht verfrüht sein kann.  4. Dies um so mehr, als ein solcher Sprachgebrauch durchaus im Sinn  und der Tendenz des österreichischen Rechtes läge und dem Willen  und der Grundauffassung des österreichischen Staates und Gesetzgebers  entspräche. Denn der ist ebenfalls deutlich genug in dem Sinne ausge-  sprochen, daß die theologischen Lehranstalten in Rang, Aufgabe und  Bedeutung, analog den Theologischen Fakultäten, wirkliche Hochschulen  sind und sein sollen. Man wird sich dabei freilich nicht auf die heute schon  etwas kläglich anmutenden ministeriellen Rangbestimmungen für die  theologischen Lehranstalten aus der Zeit des Spätjosephinismus oder auch  des Neoabsolutismus vor mehr als 100 Jahren berufen brauchen, sondern  kann sich auf den gesetzgeberischen Willen des heutigen österreichischen  Staates beziehen, wie er ja doch im österreichischen Konkordat 1933/34  schlüssig und bindend auferscheint  Genannt sei da vor allem Art. V 8 1: „Die wissenschaftliche Heranbil-  dung des Klerus erfolgt an den vom Staate erhaltenen katholisch-theolo-  21) AAS XXV (1933) 396 f.  ?) RG6G? III, 382 —4; AkathKR 125 (1951—1952) 260.Steiner, Zum Rechtscharakter der theologischen Lehranstalten in Österreich

Deutschen Reich 1mM Art 9° Katholische Geistliche, die iın Deutschland
eın geistliches Amt bekleiden, mussen Z —— auf eiıner deutschen
staatlichen Hochschule, einer deutschen kıiırchlichen akademischen ehr-
anstalt oder eıner päpstlichen Hochschule KRom eın wen1ıgstens TEI-
jähriges philosophisch-theologisches Studıum abgelegt haben (n un ’alta
seuola germanıca dello Stato od istıtuto accademıco germanıco
ecclesiastico od un alta scuola Pontihcia KRoma)?1!) co ö9 ist Iso
den NeCUCTITEIL Konkordaten mı1ıt den deutschen Staaten nıcht NUur der Hoch-
schulcharakter der theologischen Lehranstalten eıne selbstverständliche
Voraussetzung, sondern die Vertragspartner gebrauchen uch für S1e WIe
selbstverständlich die Bezeichnung „Hochschule” un: analoge Namen,
ohne damıt erst eine Neubenennung der Titelverleihung V0rnphm6n Z

wohen.
Im übriıgen ist wenıgstens in der E E S T  Bundesrepublik Deutschland

späatestens SEIT dem W eltkrieg ein immer mehr selbstverständlich D
übter BPrauch geworden, die theologischen Lehranstalten der IDhözesen un
Orden uch ihrem Titel als „Kıirchliche Hochschulen“ ezeichnen.
SO der halbof fizielle „ W egweiser durch das katholische Deutschland 1955°

1m Einvernehmen mIı1t dem Zentralkomitee der(„herausgegeben
Deutschen Katholiken“), der 179 fünf „Staatliche Philosophisch-
Theologische Hochschulen“‘, sieben „Kırchliche Philosophisch- l’heologische
Hochschulen für den Diözesanklerus“ und „Kirchl Phil.-Theol Hoch-
schulen für Ordensleute“ autfzählt. uch die fünf evangelischen theolo-
gischen Lehranstalten, die iın den etzten Jahrzehnten Deutschland
neben den staatlichen evangel. Fakultäten entstanden sınd, führen
ausnahmslos die Bezeichnung „ V, kirchliche Hochschulen“*),

Man möchte demnach meınen, daß eın äahnlicher Vorgang Österreich,
die kirchenrechtlichen Verhältnisse äahnlich hegen und der Sprach-

gebrauch analog ıst, auf eine neNnNeENswerie Schwierigkeiten stoßen sollte
und eiıne Umbenennung uch nıcht verfrüht se1in ann.,

Dies mehr, als ein solcher Sprachgebrauch durchaus 1im Sinn
und der Tendenz des Öösterreichischen Rechtes Jäge un dem Willen
un der Grundauffassung des Öösterreichischen Staates und Gesetzgebers
entspräche. Denn der isSt ebenfalls deutlich iın dem Siınne SC“
sprochen, daß die theologischen Lehranstalten KRang, Aufgabe un:
Bedeutung, analog den Theologischen Fakultäten, wirkliche Hochschulen
sınd und SELIN sollen. Man wıird S1C.  h dabei freilich nıcht auf die heute schon

kläglich anmutenden miıinısteriellen KRangbestimmungen für die
theologischen Lehranstalten AuUSsSs der eıt des Spätjosephinismus der uch
des Neoabsolutismus VOr mehr als 100 Jahren berufen brauchen, sondern
kann S1C.  h auf den gesetzgeberischen W illen des heutigen österreichischen
Staates bezıehen, w1€e 1a doch 1m österreichischen Konkordat 1933 /34
schlüssiıg und bindend auterscheint

Genannt se1 da VOLr Tem Art 99  1€ wıssenschaftliche Heranbil-
dung des Klerus erfolgt den VOoO Staate erhaltenen katholisch-_theolo-

21) XXV (1933) 396
22) RGG6®° ILL, 382—4:; AkathK R 125 (1951—1952) 260
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gischen akultäten der a. den VO  S den zuständigen kırchlichen Stellen
errichteten theologischen Lehranstalten (oppure negli Istıtut teologıcierett. dalle competentı utorita ecclesiastiche)??).“ Für die wissenschaft-
liche Heranbildung des Klerus S1iN.  d Iso uch ach Auffassung und Wiıllen
des Staates beide, die staatlichen katholischen-theologischen Fakultäten
und die iırchlichen theologischen Lehranstalten, gleichberechtigt und
gleichrangig bestimmt. Wenn U den theologischen akultäten unwiıder-
sprochen Hochschulrang zukommt, 1sSt DUr logisch und folgerichtig,daß uch die ach Wiıllen und Auffassung des Staates ihnen ın Krfüllungıhrer Aufgabe gleichgestellten kirchlichen Lehranstalten Hochschulen sSein
mussen:

Diese Tendenz und Auffassung VO der wesentlichen Gleichstellungder theologischen akultäten und kirchlichen theologischen Lehranstalten
kommt uch 1m Zusatzprotokoll Art Abs ZU praktıschenAusdruck, das den Übertritt VO einer kirchlichen theologischen Lehranstalt

eine theologische Fakultät während des Studienganges regelt und die
bündige Zusicherung des Apostolischen Stuhles enthält: „Im Hinblick
darauf WIT uch der Heilige Stuhl dafür Vorsorge trefien, daß der Studien-
plan dieser kirchlichen Lehranstalten 1mMmM Rahmen der ihnen gestelltenAufgaben dem Studienplan der VO Staate erhaltenen katholisch-theo-
Jogischen akultäten den wesentlichen Punkten nach Möglichkeitangepaßt a“ Diese wesentliche Anpassung 1m Studienplan 1st schon
dadurch grundgelegt, daß die Beschlüsse der Generalversammlung des
österreichischen Episkopates Wien VO. Nov. 1901 „1In Bezug auf
die Lehrgegenstände den theologischen akultäten und Lehranstalten“
eın und dasselbe Programm „obligat geforderten Lehrgegenständen“

außerordentliche ehr-un „WIissenschaftlichen Vorlesungen ber
gegenstände“” autstellen und vorschreiben?*). Diese wesentliche Anpassungim Studienplan ist uch dadurch gewährleistet, daß für beide Iypen das
Studienprogramm des allgemeinenen kirchlichen KRechtes (bes. Can 1365
Ü, 1366 . I.C.) verbindlich ist und VO  5 den theologischen Lehranstalten
ebenso vollinhaltlich durchgeführt wird. Sollte Einzelheiten ZU. Zeıt
des Konkordatsabschlusses dieser Angleichung noch gefehlt haben,hat Ja inzwischen die Apostolische Visıtation der Jahre 19306 /37 die
versprochene Vorsorge treffen können und getroffen.Dieselbe KRechtsanschauung betreffs der wesentlichen Gleichstellungzwıschen theol akultäten und Lehranstalten ze1gt sıch 1m XI &2
„° wer ZUFTF Leitung und Verwaltung der Diözesen, ZU Pfarramt
ausschließlich Geistliche bestellt, die die vorgeschriebenen theolo-
gischen Studien einer kırchlichen theologischen Lehranstalt Österreichs
oder einer deutschsprachigen katholisch-theologischen Fakultät der

einer päpstlichen Hochschule iın Rom zurückgelegt haben.“ Iso
Gleichstellung der kirchlichen theologischen Lehranstalten bezüglich der
vorgeschriebenen theologischen Studien miıt den kath theologischenakultäten un uch mıiıt den päpstlichen Hochschulen! So mussen sS1€e
Iso ach Auffassung der Kırche und des österreichischen Staates den-

23) AAS E DENGI (1934) 253
24) AkathK R (1906) 254



el g1S ans

selhben Rang und dieselbe Stellung theologischen Bildungsga e1N.-
nehmen WIe diese, nämlich eben den einer Hochschule.

Kın Blick auf die Systematıik des Konkordates annn das bestätigen.
Das Konkordat handelt VO Schulwesen ın den Art un VI Im Ärt VI
regelt es ausdrücklich un ausführlich die Rechte un Befugnisse der
Kırche „rücksichtlich des nıederen un miıttleren Schul- un Unterrichts-
wesens“” (S 2)5 un: 1m Zus.-Prot. Art Abs wıird „„ZUuUr Hiıintan-
haltung VO  a Mißverständnissen“ der Umkreıs der niederen un: mittleren
Lehranstalten noch SENAUEST umschrieben. ber mı1ıt keinem Worte ist

E AT dem SANZCN VI die ede VO kirchl theologischen TLehranstalten.
Von ıhnen handelt HUr der Art V, der eben ausdrücklich und austühr-n Lich VO kirchlichen und theologischen Hochschulwesen handelt, und
ZWAar ausschließlich, AdUSSCHOMMEN die Bestimmung I1 der MISS10
canonıca der kath KRehgionsiehrer den staat|. miıttleren Lehranstalten,
die mIı1ıt der S  chl Sendung der Professoren un!: Dozenten der theol
Fakultäten subsumiert un schon 1er abgehandelt wird

Wo Iso gehören die kirchl theol Lehranstalten hın nach dem W iıllen
des kırchlichen und staatlıchen Gesetzgebers Dorthin, sS1e S1e eingereihthaben ZU archlichen Hochschulwesen des Art und nıcht ZU „NI€-E deren un miıttleren Schul- und Unterrichtswesen“ des Art VI „Zur
Hintanhaltung VO Mißverständnissen“ ist 1er Systematiık und Text
sehr klar gesprochen worden. Man braucht Iso den Dingen DUr ıhren Sınn,
den Worten ihre Bedeutung un: dem Wiıllen der Gesetzgeber seine Geltung
ZU lassen, und Hochschulcharakter der theologischen Lehranstaltenach iırchlicher un!: nach staatlıcher Auffassung kann uch Osterreich
kein Zweıitel übrigbleib

Da u den theologıschen Lehranstalten iraglos der Rang un!:
Charakter einer Hochschule, W1€e gezeigt, zukommt und dieser VO.  b Kıirche
un österreichischem Staat mıt Ner wünschenswerten Klarheıit sicher-
gestellt und anerkannt ISt, ist die weıtere Frage, ob dies uch schon ın
iıhrem Namen und ihrer amtlıchen Bezeichnung ZU Ausdruck
kommen könne und solle, keine Grundsatzfrage mehr, sondern eine reine
Zweckmäßigkeitsfrage, deren Entscheidung un: Re elung den zustan-
digen kırchlichen Stellen anheimgestellt bleiben muß der sollten Krwä-

der Opportunität und Zweckmäßigkeit ÖOsterreich dagesprechen ? In anderen Ländern hat MAnN, w1e€e geze1igt, derlei Bedenken
nıcht empfunden. Was anderen Ländern mı1ıt äahnliıchem Rechtsstatusund kulturellem Stand möglich un angänglig ist, wird wohl uch 1n Oster-
reich nıcht unmöglich sein.

der sollte 1er eine gesetzliche Vorentscheidung dagegenstehen, die
Eerst abgeändert werden muüußte Speziell das HOG VO Juli 1955 kann
dagegen INn.,. nıcht angerufen werden, wenn 1Ur mıt derselben Präzisiıon
und sachlichen VWeıite verstanden und ausgelegt wird, miıt der offensicht-
lich konzipiert und formuliert wurde. Es regelt nämlich nach (1) ausS-
schließlich Bestand un Rechtsstatus der staatlichen Hochschulen, die
eben allein „Anstalten des Bundes“ sind. Somit sind Bestand un Rechts-
STAaLus anderer als der staatlichen Hochschulen (Freie Hochschulen, Kıirch-
liche Hochschulen) VO  5 diesem (zesetz Sar nıcht gememnt un: getroffen.



tein chts chen

Auch von en sonstigen staatlichen Bestimmüngen sind nach 8 4 (2
NUur solche außer Kraft SESELTZL, die „den Gegenstand dieses Bundesgesetzes
regeln‘”, also das staatlıche Hochschulwesen, daß Zie konkordatäre
der sonst1ige Bestimmungen ber kirchliche Anstalten und Hochschulen

keiner Weise davon berührt und hinf ällig geworden sind Wohl sind
durch (1 1€ Bezeichnung „Hochschule“ USW.,. SOWIE die akademischen

rade „nach Maßgabe der Bestimmungen des Absatzes geschützt”.
Dieser Abs besagt aber: „Wer die 1m Absatz erwähnten Titel undBezeichnungen SOWI1e die akademischen Grade unberechtigt führt,
begeht eInNne Verwaltungsübertretung ıund wırd bestraft??).” Ent-
scheidend ist somıiıt 1er das Wort „unberechtigt”. Wer die ]3_ereéhtigmgazu besitzt, sSe1 auf Grund des HO6 selber, sSEe1 auf rund einer andere
entweder staatlıchen, VOo HOG nıcht aufgehobenen der autonomen

und 1stRechtsnorm, tällt daher nıcht die Strafsanktion dieses
daher nıcht strafbar. Wie sollte denn uch das HO6G Zie die Durch-
führung des t. Konkordates (Anerkennung der VO.  S den papst-
lichen Hochschulen Rom verliehenen akademischen Grade) Straf-
sanktion stellen wollen Kıne solche CHNSC Interpretation, die ausschließlich
das HOG als Quelle der „Rechtmäßigkeit” gelten ließe, würde nıcht ILUF
dem W ortlaut des Gesetzes, sondern uch dem aufgeschlossenen und
sachlichen Geist, der geschaffen hat und beherrscht, das Gesichtschlagen.

111 Die Entscheidung dieser Zweckmäßigkeitsirage wırd Iso erster
inNnıe der Hand jener kırchlichen Stelle hlegen, der ach Art
des Ost Konkordates die Frrichtung zusteht. Denn das Recht auf Er-
richtung schließt uch das Recht auf eine wesensgemäße Bezeichnung eın,
die der ırchlichen und österreichischen KRechts- und Umgangssprache
entspricht. Zuständige kirchliche Behörde für die Festlegung einer solchen
Bezeichnung wäre somit bei der einzelnen Diözesanlehranstalt der Bischoft-
Ordinarıus dieser Diözese?®). Sollte S1C  h die einheitliche FEinführung
einer solchen Amtsbezeichnung für alle österreich:schen Diözesanlehran-
stalten handeln, ware hiefür die österreichische Bischofskonferenz das
zuständige Forum.

Eıne formelle Anerkennung einer Solchen Bezeichnung durch den Staat
würde eher dem Rechtsstatus der einstigen Staatskirchenhoheit entsprechenun: ISt heute jedenfalls nıcht erforderlich, da sıch eine ihrer Natur
nach kirchliche Angelegenheit handelt und uch nıcht 1m Vertragswegeeiıne Befassung des Staates vereinbart wurde. Im Gegenteil, durch Art X XI
Abs des Ost Konkordates wurde für alle au irchliche Dinge und Per-

bezüglichen Materıen, 1€ nıcht 1m Konkordat geregelt wurden,
ausdrücklich die Regelung gemäß dem kanonischen Rechte vorgesehen.Wohl ber wäre eine formelle Anerkennung eines solchen 'Titels durch
den Staat durchaus möglich un vertretbar, insotern dadurch für seinen
Bereich seine Berechtigung och ausdrücklich anerkennt und seıne Be-
achtung eigens zusıchert bzw 1€s formell bestätigt und ZU Kenntnis
nımmt. Eine solche formelle Anerkennung ware insofern erwünscht

25) G BL 1955, 8334
Zfl) (L€ Can,. 3350 1357
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und aANSCMESSCH, als sie‚ wW1e€e nachgewlesen, Ascha den Gepflogenheiten
anderer Staaten mı1ıt einem äahnlichen KRechtsstatus gegenüber der Kıirche
entspräche un das freundschaftliche Einvernehmen zwıischen Kırche un!:
Staat Beweis stellte.

SOomi1t ware schließlich die Frage nach der rechtlichen Stellung der
Philosophisch-theologischen Lehranstalten nicht e1in reizvolles Problem
des österreichıschen kirchlichen Partiıkularrechtes, sondern uch eiIn. ruf-
steiın für die aufgeschlossene, verständnisvolle Haltung des Staates
den Fragen un Anliegen der Kırche ın Osterreich.

Die Ehescheidung und ihre religiösen Probleme
Von Reimbhold Wıck Cap.,€ (+allen (Schweiz)

VWer Großstädten oder Großorten als Hausmissionar VO WohnungW ohnung geht, WI1IeE der aägyptische Joseph nachzusehen, „WI1e den
Brüdern geht”, muß S1C  h begreif lıicherweise vıiel miıt Eheproblemen be-
schäftigen. ©1e LreiLien täglıch iıhn heran. Schmerzlich berührt iıhn dabei
die osroße Zahl der in Scheidung Begriffenen, der bereıts Geschiedenen
und der wilederverheirateten Geschiedenen. Dabei einfach e1in. Miserere
anzustimmen ber die m1ıserıJ1a humana, waäare ber seiner Aufgabe mehr
hinderlich als förderlich und könnte seelisch erschlagen, W doch
als priesterlicher Berater un Helfer walten soll

Ursachen der viıelen Ehescheidungen
hen scheitern erfahrungsgemäß entweder den Anfangsjahren oder

ach zwanzıg]ährıiger oder längerer Dauer, WeLn die beiden Partner oder
einen derselben die sogenannte Zzweıte Jugend überfällt und sS1€e sıch einem
Jüngeren Partner zuwenden. Kıs ist mehr selbstverständlich als paradox,daß den meısten hen 1€ srößten Schwierigkeiten Begınn der ehe-
lichen G(Gemeinschaft auftreten. Denn diese fordert VO  5 den beiden Neu-
vermählten eine nıcht immer eichte innere un!: außere Umstellung der
eigenen Lebensgewohnheiten, denen INa hängt. Begreitlicherweisesibt keines der beiden Nn seinen eigenen Lebensstil auf, in dem INa
sıiıch ohl fühlt Nun ist MMa ber ZW E EeITt un muß ZWweIıt das Leben
estalten, hat allen Belangen Rücksicht nehmen auf den Partner,

S1C.  h nıcht überrunden lassen will seinen Auffassungen iın bezugau Küche, Sport, Freizeitgestaltung un Kindersegen. Wo der
Kraft ZU gegenseltigen FEntgegenkommen fehlt un jedes STUTr seiner
Lebensart hängt un nıchts davon preisgeben wull, kommt 7U Reibungenun Krisen. Junge Eiheleute haben oft jahrelang kämpfen, bıs S1e iıhr
Gemeinschaftsleben auf einen gemeiınsamen Nenner gebracht haben und
NU. gleichen Se1l ziehen. Andere bleiben bezüglich dieser Dingeunausgesöhnt, daß S1e Ccs vorziehen, den Eheschutzrichter aufzusuchen
und, wWwWweCLh auch da eine FKinigung zustande kommt, die Scheidung ZıU
beantragen.

Andere wieder zerbrechen finanziellen Nöten. Man hat VOLFr der Ehe
lustig darauf losgelebt, sıch nıchts versagt und sıch wen1g SDorgen gemachtdie spätere finanzielle Situation 1m Eiheleben. Die oft notwendige


